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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.09.1967

Norm

JN §28

Rechtssatz

Keine Bestimmung eines örtlich zuständigen Abhandlungsgerichtes für einen Verstorbenen, der rumänischer

Staatsbürger war, in Österreich weder seinen Wohnsitz noch seinen Aufenthalt hatte und auch im Inland kein

Vermögen hinterlassen hat.
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